
Stadt Neumünster Neumünster, 3. Februar 2022 

Der Oberbürgermeister 

Haushalt und Finanzen  

- Abt. Beteiligungen, Zentrales Controlling und Statistik 

 

 

 

  AZ: -20.4- Frau Schwark 

 

 

Drucksache Nr.:  0959/2018/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 22.03.2022 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Oberbürgermeister Bergmann 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Städtische Beteiligungen: 

GOES Gesellschaft für die Organisation 

der Entsorgung von Sonderabfällen mbH 

hier: Besetzung der Gesellschafterver-

sammlung  

 

 

A n t r a g : 

 

In die Gesellschafterversammlung der  

GOES Gesellschaft für die Organisation der  

Entsorgung von Sonderabfällen mbH wird 

als Nachfolger/in für Herrn Stadtrat Oliver 

Dörflinger entsandt: 

 

Herr Oberbürgermeister 

Tobias Bergmann 
 

 

 

ISEK: 

 

Konzernstruktur stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine  

 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

 Ja, positiv 

 Ja, negativ 

 Nein 

 

 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g : 
 

Mit anliegendem Schreiben vom 7. Februar 2022 hat Herr Stadtrat Oliver Dörflinger er-

klärt, dass er mit Wirkung zum 28.02.2022 sein Mandat  als Mitglied der Gesellschafter-

versammlung der GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderab-

fällen mbH (im Folgenden „GOES mbH“) niederlegt. 

 

Die Stadt Neumünster ist eine von insgesamt 32 Gesellschaftern der GOES mbH. 

 

Zuletzt wurde die Gesellschafterin Stadt Neumünster in der Gesellsc hafterversammlung 

der GOES mbH durch Herrn Stadtrat Dörflinger vertreten.  

 

Für eine Nachbesetzung der Gesellschafterversammlung der GOES mbH wird Herr Ober-

bürgermeister Tobias Bergmann benannt. 

 

Gemäß § 28 Ziff. 20 GO entscheidet die Ratsversammlung über die Bestellung von Ver-

treterinnen und Vertretern der Gemeinde in Gesellschaften, an denen die Gemeinde         

beteiligt ist. Die Entscheidung kann auf den Hauptausschuss übertragen werden, wenn 

hierzu näheres in der Hauptsatzung geregelt ist. Entsprechend § 13 Abs. 3 a) der Haupt-

satzung der Stadt Neumünster entscheidet der Hauptausschuss über die Bestellung von 

Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt 

ist, soweit die Beteiligung der Stadt einen Betrag von 5 Mio. Euro nicht übersteigt.               

Die Beteiligung der Stadt Neumünster an der GOES mbH beträgt 5.050,00 Euro, womit 

der Hauptausschuss für die Bestellung des/der Vertreters/in der Stadt Neumünster in die 

Gesellschafterversammlung der GOES mbH zuständig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

 

Anlagen:  
 

 Mandatsniederlegungserklärung von Herrn Oliver Dörflinger vom 07.02.2022  
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